
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 

 
 

Detaillierte Darstellung der Behandlung 
von Überschüssen und Fehlbeträgen 1 ) 

2018 ²) 2019 ²) 2020 2021 

EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 

1.  beim ordentlichen Ergebnis         

1.1 
Abdeckung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren aus dem ordentlichen 
Ergebnis 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
Zuführung zur Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

2.397.935,16 8.491.202,78 30.866.783,35 9.108.980,10 

1.3 

Minderung des Basiskapitals nach 

Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses 

0,00 0,00  0,00 0,00 

1.5 
Verwendung des Überschusses des 
Sonderergebnisses zum Ausgleich des 

ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 



1.6 

Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der 
Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche 
Ergebnis folgender Haushaltsjahre 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 

Verrechnung eines Fehlbetrags beim 

ordentlichen Ergebnis mit dem 
Basiskapital 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. beim Sonderergebnis         

2.1 
Zuführung zur Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

2.266.736,31 2.314.353,60 5.180.416,18 467.798,32 

2.2 

Verrechnung eines Fehlbetrags beim 

Sonderergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 

Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist. 
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